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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG, EURATOM) Nr. 1552/89 DES RATES

vom 29. Mai 1989

zur Durchführung des Beschlusses 88/376/EWG, Euratom über das System der Eigenmittel
der Gemeinschaften

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 209 ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 183 ,

gestützt auf den Beschluß 88 /376 /EWG, Euratom des Rates
vom 24 . Juni 1988 über das System der Eigenmittel der
Gemeinschaften (*), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission ( 2 ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 3 ),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die bei der Anwendung der Verordnung (EWG , Euratom,
EGKS)Nr. 2891 / 77 des Rates vom 19. Dezember 1977 zur
Durchfuhrung des Beschlusses vom 21 . April 1970 über die
Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch
eigene Mittel der Gemeinschaften ( 5 ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EGKS , EWG, Euratom) Nr . 1990/ 88 (6 ),
gesammelte Erfahrung hat gezeigt, daß es einer Neufassung
der genannten Verordnung bedarf.

Die Gemeinschaft muß über die in Artikel 2 des Beschlusses
88 / 376 /EWG , Euratom vorgesehenen Eigenmittel unter
den bestmöglichen Bedingungen verfügen; deshalb sind die
Modalitäten festzulegen, nach denen die Mitgliedstaaten die
den Gemeinschaften zugewiesenen Eigenmittel der Kommis
sion zur Verfügung stellen .

Die traditionellen Eigenmittel werden von den Mitgliedstaa
ten nach den innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, die gegebenenfalls den Erfordernissen der Gemein
schaftsregelung anzupassen sind, erhoben.

Es ist notwendig, den Feststellungsbegriff in bezug auf die
Eigenmittel im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a)
und b) des Beschlusses 88 / 376 /EWG, Euratom zu definie
ren .

Es ist eine getrennte Buchführung insbesondere für die
nichteingezogenen Forderungen vorzusehen. Diese Buchfüh
rung sowie die Übermittlung einer diesbezüglichen Viertel
jahresübersicht sollen es der Kommission ermöglichen , das
Vorgehen der Mitgliedstaaten bei der Einziehung der Eigen
mittel , insbesondere der durch betrügerische Praktiken und
Unregelmäßigkeiten in Frage gestellten Eigenmittel besser zu
verfolgen .

Im Falle der Eigenmittel aus der Mehrwertsteuer im Sinne
von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) des Beschlusses 88 /
376 /EWG , Euratom — nachstehend „MWSt. -Eigenmittel"
genannt — ist vorzusehen, daß die Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft die im Haushaltsplan veranschlagten Eigen
mittel in Form gleichbleibender monatlicher Zwölftel zur
Verfügung stellen und die so bereitgestellten Beträge später
nach Maßgabe der tatsächlichen Grundlage für die
MWSt.-Eigenmittel , sobald diese vollständig bekannt ist ,
verrechnen .

Dieses Verfahren gilt auch für die zusätzliche Einnahme im
Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) des Beschlusses
88 / 376/EWG , Euratom — nachstehend „zusätzliche Ein
nahme" genannt — , die in Übereinstimmung mit der Richt
linie 89/ 130/EWG , Euratom des Rates vom 13 . Februar
1989 zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozial
produkts zu Marktpreisen (7 ) bestimmt wird .

Die Bereitstellung der Eigenmittel muß in Form einer Gut
schrift der fälligen Beträge auf einem zu diesem Zweck für die
Kömmission bei der Haushaltsverwaltung der einzelnen
Mitgliedstaaten oder den von ihnen bestimmten Einrichtun
gen eingerichteten Konto erfolgen . Um die Bewegung von
Mitteln auf das für die Ausführung des Haushaltsplans
erforderliche Maß einzuschränken , muß sich die Gemein
schaft darauf beschränken, eine Entnahme von den vorge
nannten Konten nur vorzunehmen, um den Mittelbedarf der
Kommission zu decken .

(») ABl . Nr. L 185 vom 15 . 7. 1988 , S. 24 .
( 2 ) ABl . Nr. C 255 vom 1 . 10. 1988 , S. 5, und ABl. Nr. C 80 vom

31 . 3 . 1989 , S. 8 .
( 3 ) ABl . Nr. C 12 vom 16 . 1 . 1989 , S. 42.
(4 ) ABl . Nr. C 313 vom 8 . 12. 1988 , S. 31 .
(*) ABl . Nr. L 336 vom 27. 12 . 1977 , S. 1 .
(«) ABl . Nr. L 176 vom 7. 7. 1988, S. 1 . ( 7) ABl . Nr. L 49 vom 21 . 2. 1989 , S. 26 .
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(2 ) Absatz 1 findet Anwendung, wenn die Mitteilung
berichtigt werden muß.

Es ist angezeigt , den von einem Haushaltsjahr auf das
folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Restbetrag zu
bestimmen .

Damit die Finanzierung des gemeinschaftlichen Haushalts
plans in jedem Fall gewährleistet wird , ist es angezeigt, die
Einzelheiten für die Bereitstellung der auf der Grundlage des
Bruttosozialprodukts berechneten Beiträge — nachstehend
„BSP-Finanzbeiträge" genannt — gemäß Artikel 2 Absatz 7
des Beschlusses 88 / 376 /EWG , Euratom festzulegen .

Die Mitgliedstaaten haben für die Kommission die Unterla
gen und Angaben, die diese für die Ausübung der ihr in bezug
auf die Eigenmittel übertragenen Befugnisse benötigt, bereit
zuhalten und ihr gegebenenfalls zu übermitteln .

Es empfiehlt sich , daß die Mitgliedstaaten die Prüfungen und
Erhebungen in bezug auf die Feststellung und Bereitstellung
der Eigenmittel durchführen und daß die Kommission ihre
Befugnisse nach Maßgabe dieser Verordnung ausübt . Die
Befugnisse der Kommission zur Kontrolle der zusätzlichen
Einnahme sind festzulegen .

Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission kann die ordnungsgemäße Durchfüh
rung dieser Verordnung erleichtern —

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnah
men , damit die Unterlagen über die Feststellung und die
Bereitstellung der Eigenmittel mindestens drei Kalenderjahre
lang — vom Ende des Jahres an gerechnet, auf das sich diese
Unterlagen beziehen — aufbewahrt werden .

Zeigt sich bei der von der einzelstaatlichen Behörde allein
oder in Verbindung mit der Kommission vorgenommenen
Überprüfung dieser Unterlagen, daß die darauf gestützte
Feststellung berichtigt werden muß, so sind diese Unterlagen
über die in Absatz 1 genannte Frist hinaus so lange aufzube
wahren, bis die Berichtigung und deren Kontrolle erfolgt
sind .

Die Unterlagen zu den in den Artikeln 4 und 5 der Richtlinie
89 / 130/EWG, Euratom genannten Verfahren und statisti
schen Grundlagen werden von den Mitgliedstaaten bis zum
30 . September des vierten auf das betreffende Haushaltsjahr
folgenden Jahres aufbewahrt . Die Unterlagen zur Grundlage
der MWSt . -Eigenmittel werden für denselben Zeitraum
aufbewahrt .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 4
TITEL I

Allgemeine Vorschriften ( 1 ) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission folgendes
mit :

a ) die Bezeichnung und gegebenenfalls den Status der für die
Feststellung der Eigenmittel verantwortlichen Dienststel
len oder Einrichtungen ;

b ) die allgemeinen Rechts-, Verwaltungs- und Buchungs
vorschriften , welche die Feststellung und Erhebung der
Eigenmittel sowie deren Bereitstellung für die Kommis
sion betreffen .

(2) Die Kommission teilt die in Absatz 1 genannten
Angaben auf Antrag den anderen Mitgliedstaaten mit .

Artikel 1

Die durch den Beschluß 88 / 376 / EWG , Euratom vorgesehe
nen Eigenmittel der Gemeinschaften — nachstehend „Eigen
mittel" genannt — werden der Kommission nach Maßgabe
dieser Verordnung zur Verfügung gestellt und kontrolliert ,
und zwar unbeschadet der Verordnung (EWG, Euratom)
Nr. 1553 /89 des Rates vom 29 . Mai 1989 über die endgül
tige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwert^-
Steuereigenmittel ( V) und der Richtlinie 89/ 130/EWG ,
Euratom.

Artikel 2

( 1 ) Für diese Verordnung gilt ein Anspruch der Gemein
schaften auf die Eigenmittel im Sinne von Artikel 2 Absatz 1
Buchstaben a) und b) des Beschlusses 88 / 376 /EWG , Eura
tom als festgestellt , sobald die zuständige Dienststelle des
Mitgliedstaats dem Abgabenschuldner die Höhe der von ihm
geschuldeten Abgabe mitgeteilthat . Diese Mitteilung erfolgt ,
sobald der Abgabenschuldner bekannt ist und die Höhe des
Anspruchs von den zuständigen Verwaltungsbehörden
bestimmt werden kann , und zwar unter Einhaltung aller
einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften .

Artikel S

Der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d) des Beschlusses
88 / 376 /EWG , Euratom genannte Satz , der im Rahmen des
Haushaltsverfahrens festgelegt wird , wird als Prozentsatz der
Summe der veranschlagten BSP der Mitgliedstaaten berech
net, um den Teil des Haushaltsplans, der nicht durch Zölle ,
Agrarabschöpfungen , MWSt.-Eigenmittel , 'Finanzbeiträge
zu den ergänzenden Programmen auf dem Gebiet der
Forschung und technologischen Entwicklung, sonstige Ein
nahmen und gegebenenfalls BSP-Finanzbeiträge finanziert
wird , vollständig zu decken . Dieser Satz wird im Haus
haltsplan durch eine auf die vierte Dezimalstelle auf- oder
abgerundete Zahl ausgedrückt.0 ) Siehe Seite 9 dieses Amtsblatts .
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TITEL II

Verbuchung der Eigenmittel

Artikel 7

Jeder Mitgliedstaat erstellt jährlich eine Abschlußrechnung
der festgestellten Ansprüche mit einem Bericht über die
Feststellung und die Buchung der Eigenmittel und übermit
telt sie der Kommission vor dem 1 . Mai des Jahres , das auf
das betreffende Haushaltsjahr folgt .

Artikel 8

Die Berichtigungen gemäß Artikel 2 Absatz 2 erhöhen oder
vermindern den Gesamtbetrag der festgestellten Ansprüche .
Sie werden in die in Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a) und b )
vorgesehenen Buchführungen sowie in die Übersichten
gemäß Artikel 6 Absatz 3 , die dem Zeitpunkt dieser Berich
tigungen entsprechen, aufgenommen.

Diese Berichtigungen werden besonders erwähnt, wenn sie
Fälle von Betrug und Unregelmäßigkeiten betreffen , die der
Kommission bereits mitgeteilt worden sind .

TITEL III

Bereitstellung der Eigenmittel

Artikel 6

( 1 ) Bei der Haushaltsverwaltung jedes Mitgliedstaats
oder bei der von jedem Mitgliedstaat bestimmten Einrich
tung wird über die Eigenmittel Buch geführt , und zwar
aufgegliedert nach der Art der Mittel .

(2) a ) Die nach Artikel 2 festgestellten Ansprüche werden
vorbehaltlich Buchstabe b ) dieses Absatzes späte
stens am ersten Werktag nach dem 19 . des zweiten
Monats , der auf den Monat folgt, in dem der
Anspruch festgestellt wurde, in die Büchführung
aufgenommen .

b ) Festgestellte Ansprüche , die in die Buchführung
nach Buchstabe a ) nicht aufgenommen wurden,
weil sie noch nicht eingezogen wurden und für sie
eine Sicherheit nicht geleistet worden ist , werden
innerhalb der Frist nach Buchstabe a) in einer
gesonderten Buchführung ausgewiesen . Die Mit
gliedstaaten können auf die gleiche Weise vorgehen,
wenn festgestellte Ansprüche , für die eine Sicherheit
geleistet worden ist, angefochten werden und durch
Regelung des betreffenden Streitfalls Veränderun
gen unterworfen sein können.

c) Die MWSt. -Eigenmittel und die zusätzliche Einnah
me werden jedoch wie folgt in die unter Buchstabe a)
genannte Buchführung aufgenommen:
— am ersten Werktag jedes Monats in Höhe des in

Artikel 10 Absätz 3 genannten Zwölftels ,
— jährlich , was die Salden nach Artikel 10 Absätze

4 und 7 und die in Artikel 10 Absätze 6 und 8
vorgesehenen Angleichungen betrifft , mit Aus
nahme der in Artikel 10 Absatz 6 erster Gedan
kenstrich vorgesehenen besonderen Angleichun
gen, die am ersten Werktag des Monats , der auf
die Feststellung des Einvernehmens zwischen
dem betreffenden Mitgliedstaat und der Kom
mission folgt, in die Buchführung aufgenommen
werden .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission
innerhalb der Frist gemäß Absatz 2 eine monatliche Über
sicht über seine Buchführung betreffend die in Absatz 2
Buchstabe a ) genannten Ansprüche und eine Vierteljahres
übersicht über die gesonderte Buchführung im Sinne von
Absatz 2 Buchstabe b).

Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission ab dem
1 . Januar 1990 halbjährlich kurze Angaben über die Betrugs
fälle und Unregelmäßigkeiten , die Ansprüche im Betrag von
über 10 000 ECU betreffen und gibt dabei gegebenenfalls die
Maßnahmen an, die getroffen wurden oder in Aussicht zu
nehmen sind , damit bereits aufgedeckte Betrugsfälle und
Unregelmäßigkeiten sich nicht wiederholen .

Artikel 9

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat schreibt die Eigenmittel nach
Maßgabe des Artikels 10 dem Konto gut, das zu diesem
Zweck für die Kommission bei der Haushaltsverwaltung des
Mitgliedstaats oder bei der von ihm bestimmten Einrichtung
eingerichtet wurde .

Dieses Konto wird unentgeltlich geführt .

(2) Die gutgeschriebenen Beträge werden von der Kom
mission nach der Verordnung 86 / 610/EWG , Euratom,
EGKS der Kommission vom 1 1 . Dezember 1986 mit Durch
führungsbestimmungen zu einigen Vorschriften der Haus
haltsordnung vom 21 . Dezember 1977 ( J ) in Ecu umgerech
net und in ihre Buchführung aufgenommen .

Artikel 10

( 1 ) Nach Abzug von 10 v . H. für Erhebungskosten
gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Beschlusses 88 / 376/EWG ,
Euratom erfolgt die Gutschrift der Eigenmittel im Sinne von
Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des genannten
Beschlusses spätestens am ersten Werktag nach dem 19 . des
zweiten Monats , der auf den Monat folgt, in dem der
Anspruch nach Artikel 2 festgestellt wurde .

Bei den nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b) in einer
gesonderten Buchführung ausgewiesenen Ansprüchen er
folgt die Gutschrift spätestens am ersten Werktag nach dem
19 . des zweiten Monats , der auf den Monat folgt , in dem die
den Ansprüchen entsprechenden Beträge eingezogen wur
den .

f 1 ) ABl . Nr. L 360 vom 19 . 12 . 1986 , S. 1 .
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Absatz 3 EGKS-Vertrag, Artikel 203 Absatz 3 EWG-Vertrag
und Artikel 177 Absatz 3 EAG-Vertrag — ausgenommen die
Mittel für die Finanzierung der Währungsreserve des EAGFL
— berechnet und zu den Umrechnungskursen des ersten
Börsentages , der auf den 15 . Dezember des dem Haushalts
jahr vorhergehenden Kalenderjahres folgt , in Landeswäh
rung umgerechnet ; die Verrechnung dieser Beträge erfolgt
bei der Buchung für den folgenden Monat.

Ist der Haushaltsplan vor Beginn des Haushaltsjahres nicht
endgültig festgestellt , so schreiben die Mitgliedstaaten am
ersten Werktag jedes Monats , einschließlich des Monats
Januar , ein Zwölftel der im letzten endgültig festgestellten
Haushaltsplan hinsichtlich der MWSt . -Eigenmittel und der
zusätzlichen Einnahme — mit Ausnahme der Mittel für die
Finanzierung der Währungsreserve des EAGFL — und
gegebenenfalls der BSP-Finanzbeiträge veranschlagten Beträ
ge gut; die Verrechnung erfolgt beim ersten Termin nach der
endgültigen Feststellung des Haushaltsplans , sofern diese vor
dem 16 . des Monats stattfindet . Andernfalls erfolgt die
Verrechnung beim zweiten Termin nach der endgültigen
Feststellung des Haushaltsplans .

(4 ) Auf der Grundlage der jährlichen Übersicht über die
Grundlage für die MWSt . -Eigenmittel nach Artikel 7 Ab
satz 1 der Verordnung (EWG , Euratom) Nr. 1553 / 89 wer
den jedem Mitgliedstaat ein Betrag , der sich unter Zugrun
delegung des im vorhergehenden Haushaltsjahr geltenden
einheitlichen Satzes aus den Angaben in der genannten
Übersicht errechnet , angelastet und Jie im Laufe dieses
Haushaltsjahres erfolgten zwölf Gutschriften gutgeschrie
ben . Die Grundlage für die MWSt.-Eigenmittel eines Mit
gliedstaats , auf die der vorgenannte Satz angewendet wird ,
darf jedoch 55 v . H. seines BSP im Sinne von Absatz 7 Satz 1
nicht überschreiten . Die Kommission stellt den Saldo fest und
teilt ihn den Mitgliedstaaten so rechtzeitig mit , daß diese ihn
auf dem in Artikel 9 Absatz 1 genannten Konto am ersten
Werktag des Monats Dezember desselben Jahres buchen
können.

(5 ) Die Kommission berechnet anschließend die Anglei
chung der Finanzbeiträge , um unter Berücksichtigung des
tatsächlichen Aufkommens an MWSt . -Eigenmitteln die
ursprünglich im Haushaltsplan vorgesehene Aufteilung zwi
schen den MWSt . -Eigenmitteln und den BSP-Finanzbeiträ
gen wiederherzustellen . Für die Berechnung dieser Anglei
chungen werden die in Absatz 4 genannten Salden in Ecu
umgerechnet, und zwar zu den Umrechnungskursen des
ersten Werktags nach dem 15 . November , der den in Ab
satz 4 vorgesehenen Gutschriften vorangeht . Auf den Betrag
der Salden der MWSt.-Eigenmittel wird für die einzelnen
Mitgliedstaaten das Verhältnis zwischen den im Haus
haltsplan vorgesehenen Finanzbeiträgen und den MWSt .-
Eigenmitteln angewandt . Die Kommission teilt die Ergebnis
se dieser Berechnung den Mitgliedstaaten mit, die im Laufe
des vorangegangenen Haushaltsjahres BSP-Finanzbeiträge
abgeführt haben, damit diese sie am ersten Werktag des
Monats Dezember desselben Jahres dem in Artikel 9 Ab
satz 1 genannten Konto gutschreiben bzw. anlasten kön
nen .

( 2 ) Im Bedarfsfall können die Mitgliedstaaten von der
Kommission ersucht werden, andere Mittel als MWSt . -Ei
genmittel und die zusätzliche Einnahme einen Monat vorher
anhand der Angaben, über die sie zum 15 . des gleichen
Monats verfügen, gutzuschreiben .

Jede vorgezogene Gutschrift wird im darauffolgenden
Monat , wenn die Gutschrift nach Absatz 1 erfolgt , verrech
net . Hierbei wird ein Betrag in Höhe der vorgezogenen
Gutschrift angelastet .

( 3 ) Die Gutschrift der MWSt.-Eigenmittel , der zusätzli
chen Einnahme — ausgenommen die Eigenmittel für die
EAGFL-Währungsreserve — und gegebenenfalls der BSP-Fi
nanzbeiträge erfolgt am ersten Werktag jedes Monats , und
zwar in Höhe eines Zwölftels der sich in dieser Hinsicht aus
dem Haushaltsplan ergebenden Beträge; dieses Zwölftel
wird zu den im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlichten Umrechnungskursen des letzten Börsentages
des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Kalenderjahres in
Landeswährungen umgerechnet.

Die Gutschrift für die Währungsreserve des EAGFL gemäß
Artikel 6 des Beschlusses 88 / 376 /EWG , Euratom erfolgt am
ersten Werktag des Monats , der auf die Buchung der
betreffenden Ausgaben im Haushaltsplan folgt , und zwar bis
zur Höhe dieser Ausgaben , sofern die Buchung vor dem 16 .
des Monats vorgenommen wurde . Ist dies nicht der Fall , so
erfolgt die Gutschrift am ersten Werktag des zweiten auf die
Buchung folgenden Monats . Abweichend von Artikel 5 der
Haushaltsordnung vom 21 . Dezember 1 977 für den Gesamt
haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( J ), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EGKS , EWG , Euratom)
Nr . 2049 / 88 (2 ), — nachstehend „Haushaltsordnung" ge
nannt — wird diese Gutschrift für das betreffende Haushalts
jahr ausgewiesen .

Eine Änderung des einheitlichen Satzes der MWSt.-Eigen
mittel , der Korrektur zugunsten des Vereinigten Königreichs
nach Artikel 5 des Beschlusses 88 /376/EWG , Euratom und
ihrer Finanzierung sowie des einheitlichen Sätzes der zusätz
lichen Einnahme oder gegebenenfalls der BSP-Finanzbeiträge
ist nur im Rahmen der endgültigen Feststellung eines Berich
tigungs- oder Nachtragshaushaltsplans möglich ; dabei wer
den die seit Beginn des Haushaltsjahres gutgeschriebenen
Zwölftel entsprechend angeglichen .

Diese Angleichungen erfolgen bei der ersten Gutschrift nach
der endgültigen Feststellung des Berichtigungs- oder Nach
tragshaushaltsplans , sofern dieser vor dem 16 . des Monats
festgestellt wird . Ist dies nicht der Fall , so erfolgen die
Angleichungen bei der zweiten Gutschrift nach der end
gültigen Feststellung. Abweichend von Artikel 5 der Haus
haltsordnung werden diese Angleichungen für das Haus
haltsjahr des betreffenden Berichtigungs- oder Nachtrags
haushaltsplans ausgewiesen .

Die Zwölftel betreffend die Gutschrift für den Monat Januar
jedes Haushaltsjahres werden auf der Grundlage der Mittel
ansätze im Entwurf des Haushaltsplans gemäß Artikel 78 ( 6 ) Im Falle von Berichtigungen der Grundlage für die

MWSt.-Eigenmittel gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verord
nung (EWG , Euratom) Nr. 1553 / 89 ist für jeden Mitglied
staat , dessen Grundlage unter Berücksichtigung dieser

(») ABl . Nr. L 356 vom 31 . 12. 1977 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 185 vom 15 . 7 . 1988 , S. 3 .
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Mitgliedstaaten die Angleichungen der Salden mit , damit
diese sie auf dem in Artikel 9 Absatz 1 genannten Konto am
ersten Werktag des Monats Dezember desselben Jahres
buchen können. Nach dem 30 . September des vierten auf ein
bestimmtes Haushaltsjahr folgenden Jahres werden die
etwaigen Änderungen des BSP, außer bei den vor diesem
Termin von der Kommission oder den Mitgliedstaaten
mitgeteilten Punkten, nicht mehr berücksichtigt .

( 9 ) Die in den Absätzen 4 bis 8 genannten Vorgänge
stellenÄnderungen der Einnahmen des Haushaltsjahres dar,
in dem die Vorgänge abgewickelt werden .

Artikel 11

Bei verspäteter Gutschrift auf dem in Artikel 9 Absatz 1
genannten Konto hat der betreffende Mitgliedstaat Zinsen zu
zahlen , deren Satz dem am Fälligkeitstag auf dem Geldmarkt
des betreffenden Mitgliedstaats für kurzfristige Finanzierung
geltenden Zinssatz — erhöht um 2 Prozentpunkte — ent
spricht. Dieser Satz erhöht sich um 0,25 Prozentpunkte für
jeden Verzugsmonat . Der erhöhte Satz findet auf die gesamte
Dauer des Verzugs Anwendung.

TITEL IV

Kassenführung

Berichtigungen 55 v.H. seines BSP nicht übersteigt , eine
Angleichung des gemäß Absatz 4 festgestellten Saldos unter
folgenden Voraussetzungen vorzunehmen:

— Für die bis zum 31 . Juli durchgeführten Berichtigungen
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung
(EWG, Euratom) Nr . 1553 / 89 wird eine globale Anglei
chung vorgenommen, die auf dem in Artikel 9 Absatz 1
der vorliegenden Verordnung genannten Konto am
ersten Werktag des Monats Dezember desselben Jahres .
zu buchen ist , sofern es sich um eine Berichtigung für
Jahre nach 1987 handelt; andernfalls erfolgt die Berich
tigung am 1 . Oktober desselben Jahres . Eine besondere
Angleichung kann jedoch vor dem genannten Zeitpunkt
gebucht werden , wenn der betreffende Mitgliedstaat und
die Kommission damit einverstanden sind .

— Führen die von der Kommission für die Berichtigung der
Grundlage ergriffenen Maßnahmen gemäß Artikel 9
Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EWG , Eura
tom) Nr. 1553 / 89 zu einer Angleichung der Gutschriften
auf dem in Artikel 9 Absatz 1 der vorliegenden Verord
nung genannten Konto, so erfolgt diese Angleichung zu
dem von der Kommission im Rahmen der Anwendung
dieser Maßnahmen festgesetzten Termin.

Im Falle der in Absatz 8 genannten Änderungen des BSP ist
ebenfalls eine Angleichung des Saldos jedes Mitgliedstaats ,
dessen Grundlage unter Berücksichtigung der Berichtigungen
auf 55 v . H. seines BSP begrenzt ist , vorzunehmen. Die
gemäß den vorstehenden Unterabsätzen bis zum ersten
Werktag des Monats Dezember jedes Jahres an den Salden
der MWSt . -Eigenmittel vorzunehmenden Angleichungen
führen auch zur Festsetzung zusätzlicher Angleichungen der
BSP-Finanzbeiträge durch die Kommission . Für die Berech
nung Dieser zusätzlichen Angleichungen werden dieselben
Umrechnungskurse angewandt wie bei der in Absatz 5
vorgesehenen ursprünglichen Berechnung.

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten die Angleichungen
so rechtzeitig mit, daß diese sie auf dem in Artikel 9 Absatz 1
genannten Konto am ersten Werktag des Monats Dezember
desselben Jahres buchen können .

(7) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten
gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 89 / 130/EWG ,
Euratom übermittelten Zahlen für das Aggregat BSPmp und
seine Bestandteile des vorhergehenden Haushaltsjahres wer
den jedem Mitgliedstaat der Betrag , der sich aus der
Anwendung des für das vorhergehende Haushaltsjahr fest
gesetzten , gegebenenfalls aufgrund der Inanspruchnahme
der Währungsreserve des EAGFL angepaßten einheitlichen
Satzes auf das BSP ergibt , angelastet und die im Laufe dieses
Haushaltsjahres erfolgten zwölf Gutschriften gutgeschrie
ben. Die Kommission stellt den Saldo fest und teilt ihn den
Mitgliedstaaten so rechtzeitig mit, daß diese ihn auf dem in
Artikel 9 Absatz 1 genannten Konto am ersten Werktag des
Monats Dezember desselben Jahres buchen können .

( 8 ) Die gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 89 /
130/ EWG, Euratom vorbehaltlich des Artikels 6 derselben
Richtlinie gegebenenfalls an den BSP der früheren Haushalts
jahre vorgenommenen Änderungen haben für jeden betrof
fenen Mitgliedstaat eine Angleichung des gemäß Absatz 7
festgestellten Saldos zur Folge . Die Kommission teilt den

Artikel 12

( 1 ) Die Kommission verfügt über die den in Artikel 9
Absatz 1 genannten Konten gutgeschriebenen Beträge,
soweit dies zur Deckung ihres mit der Ausführung des
Haushaltsplans verbundenen Kassenmittelbedarfs notwen
dig ist .

(2 ) Übersteigt der Kassenmittelbedarf die Guthaben der
Konten , so kann die Kommission Belastungen über den
Gesamtbetrag dieser Guthaben hinaus vornehmen, wenn
Mittel im Haushaltsplan verfügbar sind und der Rahmen der
im Haushaltsplan vorgesehenen Eigenmittel nicht über
schritten wird . In diesem Fall unterrichtet sie vorher die
Mitgliedstaaten über die voraussichtlichen Überschreitun
gen .

( 3 ) Lediglich bei Zahlungsausfall im Rahmen einer gemäß
den Verordnungen und Beschlüssen des Rates begebenen
Anleihe können, sofern die Kommission nicht rechtzeitig
andere Maßnahmen gemäß den Finanzregelungen für diese
Anleihen ergreifen kann , um die Einhaltung der gesetzlichen
Verpflichtungen der Gemeinschaft gegenüber ihren Gläubi
gern zu gewährleisten , die Absätze 2 und 4 ungeachtet der in
Absatz 2 vorgesehenen Einschränkungen vorläufig ange
wandt werden, um die Verbindlichkeiten der Gemeinschaft
zu erfüllen .

(4 ) Der Unterschiedsbetrag zwischen den Gesamtgutha
ben und dem Kassenmittelbedarf wird auf die Mitgliedstaa
ten möglichst anteilmäßig zu den Einnahmen aufgeteilt , die
im Haushaltsplan je Mitgliedstaat veranschlagt sind .
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89 / 130 /EWG , Euratom — vorbehaltlich des Artikels 6
derselben Richdinie — übermittelten Zahlen zugrunde zu
legen . In Ermangelung dieser Zahlen verwendet das Statisti
sche Amt der Europäischen Gemeinschaften die ihm vorlie
genden Angaben .

( 5 ) Die Mitgliedstaaten oder die von ihnen gemäß Arti
kel 9 Absatz 1 bestimmten Einrichtungen sind verpflichtet,
die Zahlungsanweisungen der Kommission so bald wie
möglich , spätestens aber binnen sieben Werktagen nach
Eingang der Anweisungen auszuführen und der Kommission
spätestens binnen sieben Werktagen nach jedem Vorgang
einen Kontoauszug zu übermitteln.

Bei Kassenbewegungen betreffenden Vorgängen sind die
Mitgliedstaaten jedoch verpflichtet, die Anweisungen inner
halb der von der Kommission gesetzten Fristen auszufüh
ren .

TITEL VI

Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 des Beschlusses
88 /376/EWG, Euratom

TITEL V

Durchführungsbestimmungen zu Artikel 2 Absatz 7
des Beschlusses 88 / 376/EWG, Euratom

Artikel 15

Bei der Anwendung von Artikel 7 des Beschlusses 88 /
376 / EWG , Euratom besteht der Saldo eines Haushaltsjahres
aus dem Unterschiedsbetrag zwischen

— sämtlichen Einnahmen in diesem Haushaltsjahr und

— dem Betrag der bei den Mitteln dieses Haushaltsjahres zu
buchenden Zahlungen zuzüglich der Mittel desselben
Haushaltsjahres , die gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch
staben b) und c) und Absatz 2 Buchstabe b) der Haus
haltsordnung übertragen werden .

Dieser Unterschiedsbetrag wird um den Nettobetrag erhöht
oder vermindert , der sich aus dem Verfall der Mittelübertra
gungen aus früheren Haushaltsjahren ergibt , sowie , abwei
chend von Artikel 4 der Haushaltsordnung,
— um die Überschreitungen, die infolge der Schwankungen

des Ecu-Kurses bei den Zahlungen zu Lasten der nicht
getrennten Mittel entstanden sind, die gemäß Artikel 6
Absatz 1 der Haushaltsordnung vom letzten Haushalts
jahr übertragen worden sind , und

— um den Saldo, der sich aus den Kursgewinnen und
-Verlusten während des Haushaltsjahres ergeben hat .

Artikel 13

( 1 ) Sofern es erforderlich ist , die in Artikel 2 Absatz 7 des
Beschlusses 88 / 376/EWG, Euratom vorgesehenen vorläu
figen Abweichungen in Anspruch zu nehmen , findet der
vorliegende Artikel Anwendung.

(2) Das BSP zu Marktpreisen wird durch das Statistische
Amt der Europäischen Gemeinschaften auf der Grundlage
der Statistiken nach dem europäischen System volkswirt
schaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) berechnet , wobei
für jeden Mitgliedstaat das arithmetische Mittel der ersten
drei Jahre des Fünfjahreszeitraums, der dem Haushaltsjahr
vorangeht, auf das Artikel 2 Absatz 7 des Beschlusses
88 / 376 / EWG , Euratom Anwendung findet , zugrunde
gelegt wird . Etwaige Überprüfungen der statistischen Anga
ben nach der endgültigen Feststellung des Haushaltsplans
werden nicht berücksichtigt .

( 3 ) Das BSP jedes Bezugsjahres wird in Ecu auf der
Grundlage des durchschnitdichen Ecu-Kürses in dem betref
fenden Jahr festgesetzt .

(4) Solange die Ausnahmeregelung gemäß Artikel 2
Absatz 7 des Beschlusses 88 /376 /EWG , Euratom auf einen
oder mehrere Mitgliedstaaten angewandt wird , setzt die
Kommission in ihren Haushaltsvorentwurf den Prozentsatz
ein , der den Finanzbeiträgen dieser Mitgliedstaaten unter
Zugrundelegung des Anteils ihres BSP an der Summe der BSP
der Mitgliedstaaten entspricht , und legt den Betrag des Teils
des Haushaltsplans fest , der aus den MWSt.rEigenmitteln
zum einheitlichen Satz und den BSP-Finanzbeiträgen zu
finanzieren ist .

Diese Beträge sind im Haushaltsverfahren zu genehmigen .

Artikel 14

( 1 ) Die Definition des BSP zu Marktpreisen ist in den
Artikeln 1 und 2 der Richtlinie 89 / 130/EWG , Euratom
niedergelegt .

(2) Bei der Berechnung des Prozentsatzes der BSP-Finanz
beiträge sind die gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie

Artikel 16

Vor Ende Oktober jedes Haushaltsjahres schätzt die Kom
mission anhand der ihr zu diesem Zeitpunkt vorliegenden
Angaben die Höhe der für das ganze Jahr vereinnahmten
Eigenmittel .

Treten im Vergleich zu den ursprünglichen Voranschlägen
erhebliche Unterschiede auf, so kann ein Berichtigungs
schreiben zu dem Vorentwurf des Haushaltsplans für das
folgende Haushaltsjahr erstellt werden.

TITEL VII

Kontrollvorschriften

Artikel 17

( 1 ) Die Mitgliedstaaten haben alle erforderlichen Maß
nahmen zu treffen , damit die Beträge , die den gemäß Arti
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kel 2 festgestellten Ansprüchen entsprechen, der Kommis
sion nach Maßgabe dieser Verordnung zur Verfügung
gestellt werden .

(2 ) Die Mitgliedstaaten sind nur dann nicht verpflichtet ,
die den festgestellten Ansprüchen entsprechenden Beträge
der Kommission zur Verfügung zu stellen , wenn diese
Beträge aus Gründen höherer Gewalt nicht erhoben werden
konnten . Ferner brauchen die Mitgliedstaaten im Einzelfall
die Beträge der Kommission nicht zur Verfügung zu stellen ,
wenn sich nach eingehender Prüfung aller maßgeblichen
Umstände des betreffenden Falles erweist, daß die Einzie
hung aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen auf Dauer
unmöglich ist . Diese Fälle sind in dem Bericht gemäß Ab
satz 3 aufzuführen , sofern die zu dem am ersten Werktag des
Monats Oktober des Kalendervorjahres geltenden Kurs in
Landeswährung umgerechneten Beträge 10 000 ECU über
steigen . In dem Bericht sind die Gründe anzugeben, die den
Mitgliedstaat gehindert haben, die betreffenden Beträge zur
Verfügung zu stellen . Die Kommission kann dem Mitglied
staat binnen sechs Monaten Bemerkungen übermitteln .

( 3 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission in einem
Halbjahresbericht die Ergebnisse ihrer Kontrollen sowie die
allgemeinen Angaben und die Grundsatzfragen mit , die die
wichtigsten Probleme betreffen, die insbesondere durch
strittige Fälle bei der Anwendung dieser Verordnung aufge
worfen werden .

(3 ) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 kann die Kommis
sion selbst Prüfungen vor Ort vornehmen . Die von der
Kommission mit diesen Prüfungen beauftragten Bediensteten
haben — soweit es für die ordnungsgemäße Durchführung
dieser Verordnung erforderlich ist — Zugang zu den in
Artikel 3 genannten Unterlagen und zu allen anderen sach
dienlichen Schriftstücken, die mit diesen Unterlagen zusam
menhängen . Die Kommissionen benachrichtigt den Mit
gliedstaat, bei dem eine Prüfung vorgenommen werden soll ,
rechtzeitig vor deren Durchführung und teilt die Gründe für
die Prüfung mit . Zu den Prüfungen werden Bedienstete des
betroffenen Mitgliedstaats hinzugezogen .

(4 ) Von den in den Absätzen 1 , 2 und 3 genannten
Kontrollen werden folgende Maßnahmen nicht berührt :
a) die von den Mitgliedstaaten gemäß ihren Rechts- und

VerwaltungsvorSchriften vorgenommenen Kontrollen ;
b ) die Maßnahmen, die in den Artikeln 206 , 206a und 206b

EWG-Vertrag sowie in den Artikeln 1 80, 1 80a und 1 80b
EAG-Vertrag vorgesehen sind ;

c) Kontrollen aufgrund von Artikel 209 Buchstabe c)
EWG-Vertrag und Artikel 183 Buchstabe c) EAG
Vertrag .

(5 ) Die Kommission berichtet dem Europäischen Parla
ment und dem Rat alle drei Jahre über das Funktionieren des
Kontrollsystems.

Artikel 19

Die Kommission prüft jährlich gemeinsam mit dem betref
fenden Mitgliedstaat die übermittelten Aggregate auf
Fehl-Erfassung, insbesondere in den im BSP-Verwaltungs
ausschuß aufgezeigten Fällen . Dabei kann sie im Einzelfall
auch Berechnungen und Basisstatistiken — mit Ausnahme
der Angaben über bestimmte juristische oder natürliche
Personen — einsehen, wenn andernfalls eine sachgerechte
Beurteilung nicht möglich sein sollte . Die Kommission hat
die nationalen Rechtsvorschriften über statistische Geheim
haltung zu beachten.

Artikel 18

( 1 ) Die Mitgliedstaaten führen die Prüfungen und Erhe
bungen in bezug auf die Feststellung und Bereitstellung der
Eigenmittel im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a)
und b ) des Beschlusses 88 / 376 / EWG , Euratom durch . Die
Kommission übt ihre Befugnisse nach Maßgabe des vorlie
genden Artikels aus .

(2 ) Hierbei gehen die Mitgliedstaaten wie folgt vor:

— sie führen zusätzliche Kontrollen auf Antrag der Kom
mission durch. Die Kommission hat in ihrem Antrag die
Gründe für eine zusätzliche Kontrolle anzugeben ,

— sie ziehen die Kommission auf deren Antrag zu den von
ihnen vorgenommenen Kontrollen hinzu .

Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnah
men zur Erleichterung dieser Kontrollen . Wird die Kommis
sion zu diesen Kontrollen hinzugezogen , so stellen die
Mitgliedstaaten ihr die in Artikel 3 genannten Unterlagen zur
Verfügung.

Zur möglichst weitgehenden Einschränkung der zusätzlichen
Kontrollen

a) kann die Kommission in besonderen Fällen die Übermitt
lung bestimmter Unterlagen verlangen;

b ) müssen die gebuchten Beträge , die bei den vorstehend
genannten Kontrollen aufgedeckte Unregelmäßigkeiten
oder Verzögerungen bei der Feststellung, Buchung und
Bereitstellung betreffen , in der in Artikel 6 Absatz 3
genannten monatlichen Übersicht durch entsprechende
Bemerkungen kenntlich gemacht werden.

TITEL VIII

Bestimmungen über den Beratenden Ausschuß
für Eigenmittel

Artikel 20

( 1 ) Es wird ein Beratender Ausschuß für Eigenmittel —
nachstehend „Ausschuß" genannt — eingesetzt .

(2 ) Der Ausschuß setzt sich aus Vertretern der Mitglied
staaten und der Kommission zusammen . Jeder Mitgliedstaat
ist im Ausschuß durch höchstens fünf Beamte vertreten .

Den Vorsitz im Ausschuß führt ein Vertreter der Kommis
sion . Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses werden von
den Dienststellen der Kommission wahrgenommen.

( 3 ) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.
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TITEL IX

Schlußbestimmungen

Artikel 22

Die Kommission legt spätestens am 1 . Dezember 1992 einen
Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor und
schlägt gegebenenfalls die erforderlich gewordenen Ände
rungen vor.

Artikel 21

( 1 ) Der Ausschuß prüft die Fragen im Zusammenhang
mit der Durchfuhrung dieser Verordnung, die ihm der
Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines
Mitgliedstaats insbesondere zu folgenden Punkten vorlegt:

a) Informationen und Mitteilungen gemäß Artikel 4 Ab
satz 1 Buchstabe b), den Artikeln 6 und 7 sowie Arti
kel 17 Absatz 3 ;

b ) Fälle höherer Gewalt gemäß Artikel 17 Absatz 2;

c) Kontrollen und Prüfungen gemäß Artikel 18 Absatz 2.

Ferner prüft der Ausschuß die Eigenmittelvoranschläge .

(2 ) Auf Antrag des Vorsitzenden gibt der Ausschuß
innerhalb einer Frist, die der Vorsitzende entsprechend der
Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann , gege
benenfalls durch Abstimmung eine Stellungnahme ab.

Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen;
außerdem kann jeder Mitgliedstaat beantragen, daß sein
Standpunkt in dem Protokoll wiedergegeben wird.

Die Kommission trägt der Stellungnahme des Ausschusses
weitestgehend Rechnung. Sie teilt dem Ausschuß mit, wie sie
dieser Stellungnahme Rechnung getragen hat.

Artikel 23

Die Verordnung (EWG , Euratom, EGKS) Nr . 2891 /77 wird
aufgehoben.

Bezugnahmen auf die .aufgehobene Verordnung gelten als
Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 24

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Sie gilt ab 1 . Januar 1989 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 29 . Mai 1989.

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. ROMERO HERRERA
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VERORDNUNG (EWG, EURATOM) Nr. 1553 /89 DES RATES

vom 29. Mai 1989

über die endgültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel

Tragweite dieses Verfahrens geklärt werden muß, wobei zu
präzisieren ist, daß dieses Verfahren allgemein für jede
Berichtigung gilt .

Die Mitgliedstaaten müssen die Kommission über die von
ihnen angewandten Verfahren für die Erfassung der Steuer
pflichtigen, die Ermittlung und Einziehung der MWSt. sowie
über die Einzelheiten und Ergebnisse ihrer Kontrollsysteme
auf dem Gebiet dieser Steuer unterrichten . Es empfiehlt sich ,
daß die Kommission in Zusammenarbeit mit jedem Mitglied^
Staat prüft , ob gegebenenfalls Verbesserungen der Verfahren
in Aussicht genommen werden können, um ihre Wirksam
keit zu erhöhen . Die Kommission sollte alle drei Jahre einen
Bericht über die in den Mitgliedstaaten angewandten Ver
fahren sowie über die gegebenenfalls in Aussicht genomme
nen Verbesserungen erstellen .

Auf die Befugnisse des Rechnungshofes nach Artikel 206a
EWG-Vertrag und Artikel 180a EAG-Vertrag wird hinge
wiesen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 209 ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründimg der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 183 ,

gestützt aufden Beschluß 88 /376 /EWG, Euratom des Rates
vom 24 . Juni 1988 über das System der Eigenmittel der
Gemeinschaften^ 1 ), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission ( 2 ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 3 ),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (4 ),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Nach Artikel 14 der Verordnung (EWG , Euratom, EGKS)
Nr. 2892/77 des Rates vom 19 . Dezember 1977 über die
Anwendung des Beschlusses vom 21 . April 1970 über die
Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch
eigene Mittel der Gemeinschaften auf die Mehrwertsteuer
eigenmittel ( 5 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EGKS, EWG , Euratom) Nr. 3735 / 85 ( 6 ), ist diese Verord
nung für eine am 31 . Dezember 1988 zu Ende gehende
Übergangszeit anwendbar .

Die Bestimmungen über die endgültige einheitliche Regelung
für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel — nachste
hend „MWSt. -Eigenmittel" genannt — sowie die Einzelhei
ten für das Inkrafttreten dieser Regelung müssen ab 1 . Januar
1989 angewandt werden.

Die Einnahmenmethode ist als endgültige einheitliche
Methode für die Festlegung der Grundlage der MWSt .-
Eigenmittel zu wählen, da diese Methode zuverlässig ist und
bereits von den meisten Mitgliedstaaten angewandt wird .

Die Bestimmungen der Verordnung (EWG, Euratom ,
EGKS) Nr. 2892/77 können mit Ausnahme der Bestimmun
gen, die nicht mehr erforderlich oder aufgrund der gewon
nenen Erfahrung änderungsbedürftig sind, beibehalten wer
den.

Die bei der Anwendung des Verfahrens zur Berichtigung der
Übersichten gewonnene Erfahrung hat gezeigt, daß die

TITEL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Die MWSt.-Eigenmittel ergeben sich aus der Anwendung des
nach dem Beschluß 88 /376 / EWG, Euratom festgesetzten
einheitlichen Satzes auf die gemäß dieser Verordnung festge
legte Grundlage.

TITEL II

Anwendungsbereich

Artikel 2

( 1 ) Die Grundlage für die MWSt.-Eigenmittel wird
anhand der steuerbaren Umsätze im Sinne von Artikel 2 der
Richtlinie 77/388 /EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersy
stem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ( 7),
zuletzt geändert durch den Beschluß 84 /386 /EWG ( 8 ),
festgelegt, wobei die steuerfreien Umsätze gemäß den Arti
keln 13 bis 16 der genannten Richtlinie ausgenommen
sind .

(») ABl . Nr . L 185 vom 15 . 7. 1988 , S. 24 .
( 2 ) ABl . Nr . C 128 vom 17. 5 . 1988 , S. 4 , und ABl . Nr. C 15 vom

19 . 1 . 1989 , S. 11 .
(■3 ) ABl . Nr. C 309 vom 5 . 12. 1988 , S. 30 .
( 4 ) ABI . Nr. C 191 vom 20 . 7. 1988 , S. 3 .
( J ) ABl . Nr. L 336 vom 27 . 12 . 1977 , S. 8 .
( 4 ) ABl . Nr. L 356 vom 31 . 12 . 1985 , S. 1 .

( 7 ) ABl . Nr. L 145 vom 13 . 6 . 1977 , S. 1 .
( 8 ) ABl . Nr. L 208 vom 3 . 9 . 1984 , S. 58 .
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(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 ist für die Bestim
mung der MWSt.-Eigenmittel folgendes zu berücksichti
gen:

— die Umsätze , die gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie
77/ 388 / EWG Gegenstand einer Steuerbefreiung mit
Erstattung der auf der vorausgehenden Stufe entrichteten
Steuern sind ;

— die Umsätze, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 28
Absatz 3 Buchstabe a) der Richdinie 77/ 388 /EWG
weiterhin besteuern;

— die Umsätze, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 28
Absatz 3 Buchstabe b) der Richtlinie 77/ 388 /EWG
weiterhin befreien ;

— die Umsätze , die aufgrund eines Optionsrechts besteuert
werden, das die Mitgliedstaaten den Steuerpflichtigen
gemäß Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe c) der Richdinie
77/388 /EWG einräumen .

(3 ) Abweichend von Absatz 1 haben die Mitgliedstaaten
die Möglichkeit , bei der Bestimmung der MWSt.-Eigenmittel
Umsätze von Steuerpflichtigen unberücksichtigt zu lassen ,
bei denen der nach Artikel 24 Absatz 4 der Richdinie
77/ 388 /EWG ermittelte Jahresumsatz einen Betrag von
10 000 ECU, der zum Durchschnittskurs des betreffenden
Haushaltsjahres in Landeswährung umgerechnet wird , nicht
übersteigt; die Mitgliedstaaten können die sich aus der
Umrechnung ergebenden Beträge um höchstens 10 v. H. auf
oder abrunden.

ten steuerpflichtig sind und die nach Artikel 17 der Richtlinie
77/388 /EWG mit einer auf der Stufe des Leistungsempfän
gers nicht abzugsfähigen MWSt . belegt sind , sowie den
Eigenverbrauch der Pauschallandwirte und deren Direktver
käufe an die Endverbraucher nach dem jeweils angewandten
MWSt.-Satz auf.

Berücksichtigt werden die MWSt . -Sätze , die sich gemäß
Absatz 7 auf die in dem betreffenden - Jahr getätigten
MWSt.-Einnahmen auswirken.

Umsätze , die gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Richdinie
77 / 388 / EWG Gegenstand einer Steuerbefreiung mit Erstat
tung der auf der vorausgehenden Stufe entrichteten Steuern
sind, gelten als Umsätze , die zum Satz von 0 v . H. zu
versteuern sind .

(2) Die Aufschlüsselung nach MWSt.-Sätzen wird für die
nachstehenden Kategorien, soweit sie mit einer nicht abzugs
fähigen MWSt. belegt sind , vorgenommen :

— Endverbrauch der privaten Haushalte , einschließlich des
Eigenverbrauchs der Pauschallandwirte und deren
Direktverkäufe an die Endverbraucher;

— Vorleistungen der privaten und staadichen Verwaltun
gen ;

— Vorleistungen der übrigen Sektoren;

— Bruttoanlageinvestitionen der privaten und staatlichen
Verwaltungen;

— Bruttoanlageinvestitionen der übrigen Sektoren ;

TITEL III

Berechnungsmethode

Artikel 3

Unbeschadet der Artikel 5 und 6 wird die Grundlage der
MWSt.-Eigenmittel für ein bestimmtes Kalenderjahr berech
net, indem die gesamten von dem Mitgliedstaat in diesem
Jahr getätigten MWSt . -Nettoeinnahmen durch den Satz
geteilt werden, zu dem die MWSt . in dem betreffenden Jahr
erhoben wird .

Werden in einem Mitgliedstaat mehrere MWSt . -Sätze ange
wandt , so wird die Grundlage der MWSt.-Eigenmittel
berechnet , indem die gesamten getätigten Nettoeinnahmen
durch den gewogenen mitderen MWSt.-Satz geteilt werden .
In diesem Fall bestimmt der Mitgliedstaat den bis zur vierten
Dezimalstelle berechneten gewogenen mittleren Satz , indem
er die in Artikel 4 definierte gemeinsame Berechnungsmetho
de anwendet. Dieser gewogene mittlere Satz wird in Hun
dertteilen ausgedrückt .

— bebaute Grundstücke und Baugrundstücke entsprechend
der Definition in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b) der
Richtlinie 77/ 388 /EWG;

— Umsätze von Gold, das nicht für industrielle Zwecke
bestimmt ist,

in dem in Artikel 3 der Richtlinie 77/388 /EWG für den
betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Gebiet .

(3 ) Bei der Aufschlüsselung des Endverbrauchs wird für
den Eigenverbrauch der Pauschallandwirte und deren
Direktverkäufe an die Endverbraucher ein Satz angewandt ,
der der MWSt.-Vorbelastung dieser Umsätze entspricht.

(4) Die Aufschlüsselung der Umsätze nach statistischen
Kategorien erfolgt anhand von Angaben, die in Übereinstim
mung mit dem Europäischen System volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen (ESVG) aus den einzelstaadichen
Gesamtrechnungen gewonnen werden . Die betreffenden
einzelstaatlichen Gesamtrechnungen beziehen sich auf das
vorletzte Jahr vor dem Haushaltsjahr , für das die Grundlage
der MWSt.-Eigenmittel zu berechnen ist .

Die Mitgliedstaaten können nach dem in Artikel 13 vorge
sehenen Verfahren ermächtigt werden, Angaben für ein
anderes Jahr, äußerstenfalls jedoch das fünfte Jahr vor dem
betreffenden Haushaltsjahr , zu verwenden .

(5 ) Für die Auswahl bestimmter Umsätze, die mit einer
nicht abzugsfähigen MWSt . belegt sind , und die Aufschlüs

Artikel 4

( 1 ) Für die Berechnung der Gewichtung der verschiede
nen Sätze nach Artikel 3 schlüsselt der Mitgliedstaat sämtli
che Umsätze , die nach den einzelstaadichen Rechtsvorschrif
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seiung nach MWSt . -Sätzen können Angaben herangezogen
werden, die außerhalb des ESVG gewonnen wurden, jedoch
dem ESVG angepaßt werden können , d. h , in erster Linie die
internen einzelstaatlichen Gesamtrechnungen , sofern sie die
notwendige Aufgliederung enthalten, oder sonstige geeignete
Quellen .

( 6 ) Zur Bestimmung der Gewichtung jedes Satzes berech
net der Mitgliedstaat das Verhältnis zwischen dem Wert der
jeweils zu diesem Satz steuerpflichtigen Umsätze und dem
Gesamtwert aller Umsätze.

(7 ) Wird der MWSt.-Satz für alle oder bestimmte Umsät
ze oder die Steuerregelung für bestimmte Umsätze geändert
und hat dies Auswirkungen auf die getätigten MWSt.-Ein
nahmen , so berechnet der Mitgliedstaat einen neuen gewo
genen mittleren Satz . Dieser neue gewogene mittlere Satz
wird auf die Einnahmen aus der Anwendung des geänderten
Satzes oder der geänderten Regelung angewendet.

Abweichend von Unterabsatz 1 kann der Mitgliedstaat einen
einzigen gewogenen mittleren Satz berechnen . Hierfür wer
den die Umsätze, für die sich der Satz oder die Regelung
ändert, auf den alten und den neuen Satz oder die alte und die
neue Regelung zeitanteilig unter Berücksichtigung der nach
dem gesamten betreffenden Jahr errechneten durchschnittli
chen Zeitspanne zwischen dem Inkrafttreten des geänderten
Satzes oder der geänderten Regelung und der Vereinnah
mung der sich aus diesem Satz oder dieser Regelung ergeben
den Steuern aufgeschlüsselt . Diese durchschnittliche Zeit
spanne kann auf einen vollen Monat auf- oder abgerundet
werden .

anhand geeigneter Angaben wie sonstiger Steuererklärung
gen, der Buchführung auf Branchenebene und vollständiger
statistischer Reihen .

(2 ) Bei der Anwendung von Artikel 2 Absatz 2 zweiter ,
dritter und vierter Gedankenstrich

— berechnen die Mitgliedstaaten bei den in Anhang E der
Richtlinie 77 / 38 8 /EWG aufgeführten Umsätzen, die die
Mitgliedstaaten nach Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe a)
der genannten Richtlinie weiterhin besteuern , die Grund
lage für die MWSt .-Eigenmittel so , als ob diese Umsätze
befreit wären;

— berechnen die Mitgliedstaaten bei den in Anhang F der
Richtlinie 77/ 388 /EWG aufgeführten Umsätzen, die die
Mitgliedstaaten nach Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe b)
der genannten Richtlinie weiterhin befreien , die Grund
lage für die MWSt.-Eigenmittel so , als ob diese Umsätze
steuerpflichtig wären ;

— berechnen die Mitgliedstaaten bei den in Anhang G
Nummer 1 Buchstabe a) der Richtlinie 77/388 /EWG
aufgeführten Umsätzen , die aufgrund eines den Steuer
pflichtigen von den Mitgliedstaaten nach Artikel 28
Absatz 3 Buchstabe c) der genannten Richtlinie einge
räumten Optionsrechts steuerpflichtig sind, die Grund
lage für die MWSt.-Eigenmittel so , als ob diese Umsätze
befreit wären .

( 3 ) Ein Mitgliedstaat kann nach dem Verfahren des
Artikels 13 ermächtigt werden,

— entweder bei der Berechnung der Grundlage für die
MWSt.-Eigenmittel folgendes nicht zu berücksichtigen:
a) eine oder mehrere Gruppen von in den Anhängen E , F

und G der Richtlinie 77 /388 /EWG aufgezählten
Umsätzen, für die Absatz 2 dieses Artikels gilt ,

b) die Steuern , die aufgrund der nach Artikel 24
Absatz 2 der Richtlinie 77/ 388 / EWG gewährten
degressiven Steuerermäßigungen nicht erhoben wur
den;

— oder die Grundlage für die MWSt.-Eigenmittel in den
unter den Buchstaben a) und b) genannten Fällen mittels
annähernder Schätzungen zu berechnen,

wenn eine genaue Berechnung der Grundlage für die
MWSt.-Eigenmittel in diesen Fällen einen Verwaltungsauf
wand mit sich brächte, der im Verhältnis zu den Auswirkun
gen der betreffenden Umsätze auf die gesamte Grundlage für
die MWSt.-Eigenmittel des Mitgliedstaats nicht gerechtfer
tigt wäre .

(4 ) Macht ein Mitgliedstaat von Artikel 17 Absatz 6
Unterabsatz 2 und Absatz 7 der Richtlinie 77/388 /EWG
Gebrauch , um die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug
einzuschränken, so kann die Grundlage für die MWSt .-
Eigenmittel so bestimmt werden, als ob das Recht auf
Vorsteuerabzug nicht eingeschränkt worden wäre .

Unterabsatz 1 gilt in bezug auf Artikel 17 Absatz 6 Unter
absatz 2 der Richtlinie 77/ 388 /EWG nur für den Kauf von
Mineralölerzeugnissen und von Personenkraftwagen sowie
für die Ausgaben für Leasing und Miete und die Wartungs
und Reparaturkosten für die betreffenden Fahrzeuge, sofern
sie zu gewerblichen Zwecken genutzt werden .

Artikel 5

( 1 ) Bei der Anwendung von Artikel 3 fügen die Mitglied
staaten den getätigten Einnahmen gegebenenfalls einen
Betrag hinzu, der dem Gesamtbetrag der MWSt. entspricht,
die aufgrund der nach Artikel 24 Absatz 2 der Richtlinie
77/388 /EWG gewährten degressiven Steuerermäßigungen
nicht erhoben wurde .

(2) Die von einem Mitgliedstaat getätigten Einnahmen
werden berichtigt, soweit der auf die Umsätze der Pauschal
landwirte angewandte Pauschalausgleichs-Prozentsatz ge
mäß Artikel 25 Absatz 3 der Richtlinie 77 / 388 /EWG nicht
dem Prozentsatz der MWSt. -Vorbelastung entspricht , mit
dem diese Umsätze — mit Ausnahme des Eigenverbrauchs
und <ler Direktverkäufe an die EndVerkäufer — in dem
betreffenden Jahr tatsächlich belastet worden sind . Der
Betrag der Berichtigung entspricht der Differenz zwischen
den beiden Prozentsätzen.

Artikel 6

( 1 ) Bei der Anwendung von Artikel 2 Absatz 1 auf die
Umsätze von Steuerpflichtigen, deren Jahresumsatz mehr
als 10 000 ECU beträgt, die aber nach Artikel 24 Absatz 2
der Richtlinie 77/ 388 /EWG befreit sind, sowie in den in
Absatz 2 genannten Fällen bestimmen die Mitgliedstaaten die
Grundlage für die MWSt.-Eigenmittel anhand der von den
Steuerpflichtigen gemäß Artikel 22 der genannten Richtlinie
abgegebenen Steuererklärungen und, soweit diese nicht
vorliegen oder die notwendigen Auskünfte nicht enthalten,
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kel 7 Absatz 1 nicht mehr berichtigt ; hiervon ausgenommen
sind die vor diesem Termin von der Kommission oder von
dem betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilten Punkte .

( 5 ) Gewährt ein Mitgliedstaat Mehrwertsteuer-Erstat
tungen gemäß Artikel 6 der Richtlinie 69/ 169 / EWG des
Rates vom 28 . Mai 1969 zur Harmonisierung der Rechts
und Verwaltungsvorschriften über die Befreiung von
Umsatzsteuern und Sonderverbrauchsteuern bei der Einfuhr
im grenzüberschreitenden Reiseverkehr ( J ), zuletzt geändert
durch die Richdinie 89/ 194/EWG ( 2 ), so verringert sich die
Grundlage für die MWSt . -Eigenmittel gegebenenfalls um
den Betrag der Besteuerungsgrundlage für die Umsätze , für
die die Erstattung gewährt wird .

TITEL V

Kontrollbestimmungen

Artikel 10

( 1 ) Für jedes Haushaltsjahr unterrichten die Mitgliedstaa
ten die Kommission bis zum 30 . April davon, welche
Lösungen bzw. welche Änderungen derselben sie zur Festle
gung der Grundlage der MWSt.-Eigenmittel für jede der in
Artikel 5 und Artikel 6 Absätze 1 bis 4 aufgeführten
Umsatzarten zu wählen beabsichtigen , wobei sie gegebenen-.
falls mitteilen , welche Art von Angaben sie als geeignet
erachten, und für jede Umsatzart eine Schätzung des Wertes
der Bemessungsgrundlage vorlegen .

Die Kommission teilt den anderen Mitgliedstaaten die
genannten Angaben , die sie von den einzelnen Mitgliedstaa
ten erhält, innerhalb von dreißig Tagen mit .

(2) Die Kommission prüft nach dem in Artikel 13 vorge
sehenen Verfahren die Lösungen sowie die beabsichtigten
Änderungen derselben .

Artikel 11

( 1 ) Die Kontrollen der Kommission bezüglich der
MWSt.-Eigenmittel werden bei den zuständigen Verwaltun
gen in den Mitgliedstaaten durchgeführt . Bei diesen Kontrol
len überzeugt sich die Kommission insbesondere von der
ordnungsgemäßen Durchführung der Zentralisierung der
Bemessungsgrundlage und der Festlegung des gewogenen
mittleren Satzes gemäß Artikel 3 und 4 sowie des Gesamt
betrags der erhobenen MWSt . -Nettoeinnahmen; sie über
zeugt sich ebenfalls von der Angemessenheit der berücksich
tigten Angaben und der Übereinstimmung der Berechnungen
zur Ermittlung der Höhe der aus den Umsätzen gemäß
Artikel 5 und Artikel 6 Absätze 1 bis 4 stammenden
MWSt.-Eigenmittel mit dieser Verordnung.

(2 ) Die Verordnung (EWG , Euratom , EGKS) Nr .
165 / 74 des Rates vom 21 . Januar 1974 zur Festlegung der
Rechte und Pflichten der von der Kommission beauftragten
Bediensteten gemäß Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung
(EWG, Euratom , EGKS ) Nr. 2 / 71 ( 3 ) ist auf die Kontrolle
der MWSt.-Eigenmittel anwendbar. Für die Anwendung von
Artikel 5 der genannten Verordnung wird davon ausgegan
gen, daß die darin genannten Angaben nur solchen Personen
mitgeteilt werden dürfen, die aufgrund ihrer Aufgaben im
Zusammenhang mit der Bereitstellung und Kontrolle der
MWSt.-Eigenmittel davon Kenntnis haben müssen .

(3 ) Im Anschluß an die in Absatz 1 vorgesehenen Kon
trollen wird die Jahresübersicht für ein bestimmtes Haus
haltsjahr unter den in Artikel 9 festgelegten Bedingungen
berichtigt .

TITEL IV

Bestimmungen über die Verbuchung und die Bereitstellung

Artikel 7

(1 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kömmission vor
dem 31 . Juli eine Übersicht , aus der der Gesamtbetrag der
gemäß Artikel 3 für das vorhergehende Kalenderjahr berech
neten Grundlage der MWSt.-Eigenmittel , auf die der Satz im
Sinne von Artikel 1 anzuwenden ist , hervorgeht .

(2) Die Übersicht enthält alle notwendigen Angaben, die
für die Ermittlung der Grundlage verwendet werden und die
für die in Artikel 11 vorgesehene Kontrolle geeignet sind . In
der Übersicht wird die Grundlage , die sich aus den Umsätzen
nach Artikel 5 und Artikel 6 Absätze 1 bis 4 ergibt , gesondert
ausgewiesen .

( 3 ) Für die Ermittlung der Grundlage sind die jüngsten
Daten , die bei der Erstellung der Übersicht verfügbar sind ,
heranzuziehen.

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich bis
zum 15 . April eine Schätzung der Grundläge der MWSt .-
Eigenmittel für das folgende Haushaltsjahr .

Artikel 9

( 1 ) Die Berichtigungen der Übersichten gemäß Artikel 7
Absatz 1 für die vorhergehenden Haushaltsjahre , aus wel
chen Gründen sie auch immer anfallen , werden im Einver
nehmen zwischen der Kommission und dem betroffenen
Mitgliedstaat vorgenommen .

Kommt es zu keinem Einvernehmen mit dem Mitgliedstaat,
so trifft die Kommission nach einer nochmaligen Prüfung die
Maßnahmen , die sie für die ordnungsgemäße Anwendung
dieser Verordnung für erforderlich hält .

Die Berichtigungen werden in Gesamtübersichten zusam
mengefaßt, die zum 31 . Juli erstellt werden und die voraus
gegangenen Übersichten für die betreffenden Haushaltsjahre
abändern .

(2 ) Nach dem 31 . Juli des vierten Jahres , das auf ein
Haushaltsjahr folgt , wird die Jahresübersicht gemäß Arti

(>) ABl . Nr. L 133 vom 4 . 6 . 1969 , S. 6 .
( 2 ) ABl . Nr. L 73 vom 17 . 3 . 1989 , S. 47 . ( 3 ) ABl . Nr . L 20 vom 24 . 1 . 1974 , S. 1 .
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auf, so legt der Vertreter der Kommission dem Ausschuß so
bald wie möglich , spätestens aber am 31 . Dezember des
Haushaltsjahres , ab dem die Lösung anzuwenden ist, einen
Entscheidungentwurf vor .

(4 ) Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu den in den
Absätzen 2 und 3 genannten Entscheidungsentwürfen inner
halb einer Frist , die der Vorsitzende unter Berücksichtigung
der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann ,
gegebenenfalls durch Abstimmung ab .

Die Stellungnahme wird in das Protokoll aufgenommen;
darüber hinaus hat jeder Mitgliedstaat das Recht zu verlan
gen, daß sein Standpunkt in dem Protokoll festgehalten
wird .

Die Kommission trägt der Stellungnahme des Ausschusses
weitestgehend Rechnung. Sie teilt dem Ausschuß mit , wie sie
dieser Stellungnahme Rechnung getragen hat.

(5 ) Binnen sechzig Tagen nach Stellungnahme des Aus
schusses trifft die Kommission eine Entscheidung und teilt sie
den Mitgliedstaaten mit.

Artikel 12

( 1 ) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission
über ihre Verfahren für die Erfassung der Steuerpflichtigen,
die Ermittlung und Einziehung der Mehrwertsteuer sowie die
Einzelheiten und Ergebnisse ihrer Kontrollsysteme auf dem
Gebiet dieser Steuer.

(2 ) Die Kommission prüft in Zusammenarbeit mit jedem
Mitgliedstaat , ob gegebenenfalls Verbesserungen der Ver
fahren in Aussicht genommen werden können * um ihre
Wirksamkeit zu erhöhen.

(3 ) Die Kommission erstellt alle drei Jahre einen Bericht
über die in den Mitgliedstaaten angewandten Verfahren
sowie gegebenenfalls über die in Aussicht genommenen
Verbesserungen .

Die Kommission legt diesen Bericht dem Europäischen
Parlament und dem Rat spätestens am 31 . Dezember 1991
erstmals vor .

Artikel 13

( 1 ) Der in Artikel 20 der Verordnung (EWG, Euratom)
Nr . 1552/ 89 (*) genannte Ausschuß (nachstehend „Aus
schuß" genannt) prüft auf Veranlassung der Kommission
oder auf Antrag eines Mitgliedstaats regelmäßig die Fragen
bezüglich der Durchführung dieser Verordnung.

( 2 ) Der Mitgliedstaat, der um die Ermächtigung nach
Artikel 4 Absatz 4 oder Artikel 6 Absatz 3 ersucht , richtet so
bald wie möglich, spätestens aber am 30 . April des Haus
haltsjahres, von dem an die Ermächtigung gelten soll , seinen
Antrag an die Kommission .

Der Vertreter der Kommission legt dem Ausschuß so bald
wie möglich , spätestens aber am 31 . Dezember dieses
Haushaltsjahres einen Entscheidungsentwurf vor .

( 3 ) Auf Veranlassung der Kommission oder auf Antrag
eines Mitgliedstaats prüft der Ausschuß die in Artikel 10
erwähnten Lösungen .

Treten nach der Prüfung durch den Ausschuß Meinungsver
schiedenheiten über die in Aussicht genommenen Lösungen

TITEL VI

Schlußbestimmungen

Artikel 14

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Sie gilt ab 1 . Januar 1989 .

Die gilt jedoch nicht für die Aufstellung oder Korrekturtier
Übersichten über die Grundläge der MWSt.-Eigenmittel für
die Jahre vor 1989 , die gemäß den Bestimmungen der
Verordnung (EWG , Euratom, EGKS ) Nr. 2892/77 erstellt
wurden; diese Bestimmungen bleiben für die betreffenden
Übersichten anwendbar.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 29 . Mai 1989 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. ROMERO HERRERA

P ) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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